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Ausgabenbericht betreffend Betriebskostenbeiträge an den Verein "Mobile 
Jugendarbeit Basel" für die Jahre 2003 und 2004  
 
SCHR Nr. 0301B vom   

 

://: Zustimmung mit 1 Ergänzung  

 

 

Der Grosse Rat des Kantons Basel-Stadt, auf Antrag der Bildungs- und 
Kulturkommission, bewilligt: 
 
Der Verein "Mobile Jugendarbeit Basel“ erhält für die Jahre 2003 bis und mit 2004 für die 
aufsuchende Jugendarbeit einen maximalen Betriebskostenbeitrag von jährlich Fr. 
250'000.-, zusammengesetzt aus folgenden Beträgen: 

1. An die Personalkosten Fr. 185'000.– pauschal und indexiert 

Dieser Betrag enthält Lohnkosten, Sozialleistungen und Kosten für die berufliche 
Vorsorge. Er wird jährlich (erstmals per 1.1.2004) zu 75% dem Basler Index der Kon-
sumentenpreise angepasst, vorbehältlich schlechterer Regelungen für das Staats-
personal. Diese Indexklausel tritt erst in Kraft, nachdem die seit Vertragsabschluss (Index 
Nov. 2002 = 102,3) aufgelaufene Teuerung 2.0% übersteigt (November-Index grösser als 
104.35). 

2. An die Sachkosten Fr. 65'000.– pauschal und nicht indexiert 

Dieser Betrag setzt sich zusammen aus Beiträgen zur Führung einer Station im 
Kleinbasel, Oetlingerstrasse 173, (Büro, Kontakt- und Inforaum) sowie eines mobilen 
Teams mit Standort im Grossbasel. 

 

(Buchungskreis: 3070 Subventionen; Kostenstelle: 307C032; Auftrag: 307C03290432; 

Kostenart: 643100) 

 

Dieser Beschluss ist zu publizieren. 

 

Ablage:     


